
25 0 55 2,75 0,25 0 0,38 0 0 20 0%

35 20 77 77 3,85 0,35 7 0,53 10,5 38,5 20 100%

45 20 99 99 4,95 0,45 9 0,68 13,5 49,5 20 100%

25 0 55 5,5 0,5 0 1,00 0 0 10 0%

35 5 38,5 77 7,7 0,7 3,5 1,40 7 19,25 10 50%

45 5 49,5 99 9,9 0,9 4,5 1,80 9 24,75 10 50%

25 0 0 27,5 27,5 1,1 1,1 0,2 0 0,20 0 25 0%

35 25 38,5 38,5 38,5 38,5 1,54 1,54 0,28 7 0,28 7 25 100%

45 20 49,5 49,5 49,5 49,5 2,475 2,475 0,45 9 0,45 9 20 100%

95 352 88 40 56 132 500%

352,00 88,00 440,00 40,00 480,00 56,00

0,00 0,00

-352,00 -88,00 -440,00 -40,00 -480,00 -56,00

EK-Std./Gruppe

Leitungs 

Budget/Std.

Personalstundenberechnung für KiBiz-Gruppenformen

Az.:    42.21- FIKTIVE EINRICHTUNG

Gruppenform

sonst. PKS

sonst. FKSLeit.-Budget

I

Betreuungszeit

-536,00

Gruppen-stärke 

nach KiBiz

Prozentuale 

Anteile Gruppen-

stärke

Platzanzahl ohne 

Berücksichtigung der 

Platzreduzierung für 

Kinder mit 

Behinderung

sonst. 

FKS/Kind
FK-Budget EK-Budget

max. mögl. EK-

Std. 

(anstelle von FKS 

bis 31.12.2014)

Personal Ist 

Summe

Leit.Anteil/

Kind

in Höhe von 20% 

der ÖZ

Zwischensumme

plus sonstige Personalkraftstunden

FK-Std./Gruppe FK-Std./Kind EK-Std./Kind

plus Leitungsfreistellung

Gesamtsumme

0,00

Differenz

II

Personal Soll

SummeFK/Std. EK/Std.

Der Personalstundenrechner dient ausschließlich der Berechnung des nach der Anlage zu § 19 KiBiz erforderlichen Personaleinsatzes. Bei einer Aufnahme von Kindern mit Behinderung ohne eine 

Platzreduzierung sind die Plätze dieser Kinder entsprechend ihrer Gruppenformen und Buchungszeiten einzutragen. Bei einer Aufnahme von Kindern mit Behinderung und einer Platzreduzierung 

sind die Plätze für diese Kinder entsprechend ihrer Gruppenform und Buchungszeit doppelt in den Rechner einzutragen, da immer das Personal für die jeweilige Ausgangsgruppe berechnet wird. 

Sonstige Finanzierungsmöglichkeiten über KiBiz (§ 21, plusKita, Sprachförderung, etc.) sind nicht berücksichtigt. Dies gilt auch für die Berechnung der hierfür möglichen zusätzlichen 

Personalkraftstunden.

III

536,00

personelle Mindestbesetzung (1. Wert)


